
   
 F

ot
o:

 fo
to

lia



Im Zusammenhang mit dem 
Thema der leistungsabhängigen 

Vergütung kommt es häufig deshalb zu 
Personalproblemen, weil die Vergütungen 
zwar wirtschaftlich und personalpolitisch 
durchdacht, aber arbeitsrechtlich nicht 
sauber realisiert worden sind. Nachdem 
Ausgabe 06/2008 bereits unterschiedliche 
Modelle leistungsabhängiger Vergütung 
vorgestellt hat, rundet der nachfolgende 
Beitrag diese Möglichkeiten im Hinblick 
auf die wichtigsten arbeitsrechtlichen 
Fragen ab. 

Eindeutige Formulierungen 
wählen

Der Erfolg einer leistungsabhängigen 
Vergütung hängt maßgeblich von der 
arbeitsrechtlichen Umsetzung ab. Daher 
sollte eine arbeitsvertragliche Rahmen-
vereinbarung getroffen werden, die die 
grundlegenden Fragen abdeckt. Dies 
gilt für alle Formen von leistungsabhän-
giger Vergütung – sei es eine Umsatz-
beteiligung der Mitarbeiter oder eine 
Tantieme, eine monatlich gewährte leis-
tungsabhängige Zulage oder eine Ein-
malzahlung, basierend auf einer Bonus- 
oder Zielvereinbarung. 

Im Folgenden werden die wesent-
lichen Risikobereiche und Gestaltungs-

hinweise von leistungsabhängigen Ver-
gütungsformen dargestellt.

Ziele und Prämienberechnung 
eindeutig definieren 
Bei der Gestaltung von variablen Vergü-
tungen kommt es zunächst darauf an, das 
wirklich Gewollte in den Vertragstext zu 
bringen. Leistungsentgelte sollte man nie 
ohne eine vorherige Planrechnung und 
Zieldefinition vereinbaren. Unklarheiten 
oder nicht eindeutig gewählte Bezugs-
punkte verursachen in der Praxis Strei-
tigkeiten zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber. Grundsätzlich ist es erfor-
derlich, dass bei allen leistungsabhän-
gigen Entgelten deren Höhe aus den Be-
rechnungsanweisungen der Klausel selbst 
bis auf den letzten Cent berechnet wer-
den können.
Beispielklausel: Der Arbeitgeber zahlt 
unter Berücksichtigung quantitativer und/
oder qualitativer Zielsetzungen jährlich 
einen variablen Bonus, dessen Höhe er 
bestimmt und der höchstens ein Brutto-
monatsgehalt pro Geschäftsjahr beträgt.

Die o. g. Klausel zeigt, wie eine unklare 
Formulierung Unzufriedenheit und Strei-
tigkeiten zwischen dem Apotheker und 
seinem Personal vorprogrammiert: es ist 
kein klarer Berechnungsmodus für die 
leistungsabhängige Vergütung vorgesehen. 

Leistungsabhängige Vergütung – Teil 2

Achtung: arbeitsrechtliche  
Aspekte berücksichtigen
Um Mitarbeiter zu motivieren, sich so gut wie möglich für den Erfolg ihrer Apotheke  
einzusetzen, gibt es verschiedene Modelle leistungsabhängiger Arbeitnehmervergütungen. 
Bei deren Umsetzung sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf achten, dass Verträge 
und Rahmenvereinbaren eindeutig formuliert sind, um Missverständnisse und spätere  
Streitigkeiten zu vermeiden. 

Überdies ist die Klausel genau aus diesem 
Grunde unwirksam, weil sie in vorformu-
lierten Vertragsbedingungen einer Inhalts-
kontrolle nach § 307 BGB unterliegt. Die-
se Inhaltskontrolle umfasst ein sogenann-
tes Bestimmtheitsgebot. Dieses wurde hier 
nicht eingehalten, weil der Arbeitnehmer 
schon aus der Formulierung „unter Be-
rücksichtigung quantitativer und/oder 
qualitativer Zielsetzungen“ nicht erkennen 
kann, um welche Intentionen es sich nun 
im einzelnen handelt und in welcher Rela-
tion sie zueinander stehen.

Besser und auch arbeitsrechtlich not-
wendig sind Regelungen, die feste Ziel-
größen vorgeben.
Beispielklausel: Der Arbeitnehmer er-
hält eine Beteiligung am Nettoumsatz 
der in der Anlage aufgeführten Arznei-
mittel aus der Sichtwahl in Höhe von 
zwei Prozent. 

Bei einer Zielvereinbarung müssen 
die zu erreichenden Ziele klar vereinbart 
werden.
Beispielklausel: Liegt die Anzahl der 
Bonkunden im Kalenderjahr über einem 
Durchschnitt von 280 Euro pro Tag, er-
hält der Arbeitnehmer zum Jahresende 
einen Bonus von 500 Euro.

Gerade bei Zielvereinbarungen ist es 
wichtig, dass Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer dieselbe Sprache sprechen. 
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Ermessensspielraum des Arbeit-
gebers nicht zu weit fassen
Der Arbeitgeber sollte auch darauf ach-
ten, dass er sich in den Vertragsklauseln 
über die Höhe von Bonusregelungen oder 
leistungsabhängiger Vergütung keinen zu 
weiten Ermessenspielraum einräumt.
Beispielklausel: Die Arbeitnehmerin er-
hält einen erfolgsabhängigen Vergütungs-
bestandteil. Dessen Höhe richtet sich 
nach der jährlich getroffenen Zielverein-
barung. Gibt es keine Zielvereinbarung, 
bleibt die Festsetzung einer erfolgsabhän-
gigen Vergütung dem Ermessen des Ar-
beitgebers vorbehalten.

Diese Klausel ist vermutlich unwirk-
sam, wiederum aufgrund § 307 Abs. 2 
BGB. Die Regelung ist für die Arbeitneh-
merin intransparent und kann überdies 
als „überraschende Klausel“ ausgelegt wer-
den: Der Arbeitgeber kann bei Ausbleiben 
einer gemeinsam getroffenen Zielverein-
barung die Bonushöhe willkürlich selbst 
festsetzen. Arbeitgeber sollten somit diese 
Klausel unbedingt vermeiden. Gerade er-
folgsabhängige Vergütungsmodelle sind 
davon geprägt, dass sich die Höhe der Ver-
gütung bzw. die Frage, ob überhaupt eine 
Vergütung gezahlt wird, aus vorgegebenen 
wirtschaftlichen Zahlen ohne Ermessens-
spielraum des Arbeitgebers ergibt.

Besonderheiten bei Kündigung 
und Vertragsende

Regelungen bezüglich Einstel-
lung und Kündigung treffen
In jeder arbeitsrechtlichen Rahmenver-
einbarung über eine erfolgsabhängige 
Vergütung muss eine Regelung darüber 
enthalten sein, wie sich der Vergütungs-

bestandteil bei einer Einstellung oder 
Kündigung im Laufe eines Kalender-
jahres errechnet. Diese Regelung ist gera-
de für den Arbeitgeber wichtig, da sich 
ansonsten eine volle Bonuszahlung erge-
ben kann, wenn keine ratierliche Rege-
lung vereinbart wurde.
Fallbeispiel: PTA Frau Müller ist im Ok-
tober 2007 in der Adler-Apotheke einge-
stellt worden. Im Januar 2008 kündigt sie 
innerhalb der Probezeit und fängt bei ei-
ner anderen Apotheke an. Sie verlangt je-
doch vom Inhaber der Adler-Apotheke 
eine Zahlung des ungekürzten leistungs-
abhängigen Bonus i. H. v. einem Brutto-
monatsgehalt, welches in der Adler-Apo-
theke im Januar 2008 für das Kalender-
jahr 2007 ausgezahlt wurde.

Hier hat der Apotheker bei Fehlen ei-
ner entsprechenden Vereinbarung Schwie-
rigkeiten, der Forderung von Frau Müller 
entgegenzutreten und klarzustellen, dass 
ihr  höchstens drei Zwölftel des erfolgsab-
hängigen Bonus für die Monate Oktober, 
November und Dezember zustehen. Da-
her sollte eine eindeutige Regelung im Ar-
beitsvertrag formuliert werden.
Beispielklausel: Beginnt oder endet der 
Arbeitsvertrag im Laufe eines Kalender-
jahres, so wird der Bonus ratierlich ge-
zahlt. Im Falle einer berechtigten Freistel-
lung durch den Arbeitgeber entfällt der 
Bonusanspruch für diesen Zeitraum.

Auch für den Fall einer Freistellung 
durch den Arbeitgeber kann eine Bonus-
zahlung ausgeschlossen werden, wenn 
dies arbeitsvertraglich vereinbart wird. 
Da der Arbeitnehmer in diesem Fall nicht 
am wirtschaftlichen Erfolg der Apotheke 
mitarbeiten kann, erscheint dies auch 
sachgerecht.

Regelungen bezüglich Zeiten 
ohne Entgeltfortzahlung treffen
Besonders wichtig ist es, eine Regelung 
für Zeiten ohne Entgeltfortzahlung auch 
bezüglich einer variablen Vergütung zu 
treffen.
Fallbeispiel: Die Apothekerin Frau Mayer 
hat einen Arbeitsvertrag, der ihr als varia-
ble Vergütung zehn Prozent der Steige-
rung des Rohgewinns der Apotheke zuge-
steht. Diese Vereinbarung schlossen der 
Inhaber der Apotheke und Frau Mayer 
mündlich und rechneten  jeweils im März 
für das vergangene Wirtschaftsjahr ab. 
Frau Mayer legt nun eine Babypause ein 
und nimmt für ihre in den Jahren 2004 
und 2006 geborenen Kinder Elternzeit von 
2004 bis zum 31.12.2008. Sie verlangt vom 
Inhaber der Apotheke die Rohgewinnbe-
teiligung für die Jahre 2004 bis 2008.

Auch hier wird der Arbeitgeber Pro-
bleme haben, dem Anspruch der Apothe-
kerin zu entgehen, wenn keine eindeutige 
arbeitsvertragliche Vereinbarung getroffen 
wurde. Aus dieser sollte hervorgehen, dass 
eine Zahlung der variablen Vergütung für 
Zeiten entfällt, in denen Elternzeit genom-
men wird. Grundsätzlich ist es sinnvoll, 
gerade variable Vergütungen nicht für 
Zeiten zu gewähren, in denen ohnehin 
keine Entgeltfortzahlung erfolgt, weil der 
Arbeitnehmer in Elternzeit ist,  Kranken-
geld bezieht oder sich beispielsweise in ei-
ner befristeten Erwerbsminderungsrente 
befindet und das Arbeitsverhältnis in Fol-
ge dessen ruht. In diesen Zeiten kann der 
Arbeitnehmer naturgemäß nicht zum Er-
folg der Apotheke beitragen und sollte da-
ran auch nicht partizipieren. 
Beispielklausel: Für Zeiten, in denen das 
Arbeitverhältnis ohne Entgeltfortzahlung 
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Leistungsabhängige Vergütungen lassen 
sich gezielt einsetzen, um das Team zu 
motivieren.
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ruht (Elternzeit, Krankengeldbezug, etc.), 
entfällt die variable Vergütung.

Korrekte Vereinbarung eines 
Freiwilligkeitsvorbehaltes oder 
eines Widerrufsvorbehaltes
Auch die Rückführung von variablen 
Vergütungen sollte vereinbart werden. 
Ein Freiwilligkeitsvorbehalt kann gene-
rell nur bei jährlichen Bonusregelungen 
und Zielvereinbarungen sowie Gratifi-
kationen getroffen werden. Hier auch 
nur für Zeiträume, in denen der Arbeit-
nehmer noch nicht durch eigene Ar-
beitsleistung vereinbarte Ziele erreicht 
hat. Der Arbeitgeber sollte einen solchen 
Freiwilligkeitsvorbehalt unbedingt ver-
einbaren, da ansonsten eine Rückfüh-
rung einer jährlich gezahlten variablen 
Vergütung nur mittels Änderungskündi-
gung möglich ist. Diese wiederum ist 
mit erheblichen arbeitsrechtlichen Ri-
siken belastet.

Auch monatliche Zulagen, monatlich 
gezahlte Umsatz- oder Gewinnbeteili-
gungen können mittels eines vereinbar-
ten Widerrufsvorbehalts zurückgeführt 
werden. Hier sind jedoch ebenfalls eini-
ge Regelungen zu beachten, insbesonde-
re werden auch diese Klauseln bei vor-
formulierten Vertragsbedingungen (und 
somit im Regelfall) nach den Verbrau-
cherschutzregelungen der §§ 307 ff. BGB 
überprüft.
Beispielklausel: Der Arbeitnehmer er-
hält eine monatliche Leistungszulage i. H. 
v. 500 Euro. Der Arbeitgeber kann diese 
Leistungszulage jederzeit widerrufen.

Diese Klausel ist aus mehreren Grün-
den unwirksam. Nehmen wir  an, der Ar-
beitnehmer hat ein Festgehalt i. H. v. 1500 

Euro und erhält eine Leistungszulage  
i. H. v. 500 Euro. Durch den Widerruf 
würden 25 Prozent seines Gehaltes weg-
fallen. Dies hat die Rechtsprechung abge-
lehnt (BAG, Urteil vom 07.01.1971; BAG, 
Urteil vom 07.10.1982; BAG, Urteil vom 
15.11.1995). 

Durch die Vereinbarung eines Wider-
rufs soll der Kerngehalt eines Arbeitsver-
hältnisses nicht angegriffen werden. Der 

Kerngehalt ist jedoch dann betroffen, 
wenn durch einen Widerrufsvorbehalt 20 
Prozent oder mehr der Gesamtvergütung 
„einkassiert“ werden können. Insofern 
kann der Arbeitgeber einen Widerrufs-
vorbehalt nur für Gehaltsbestandteile 
vereinbaren, die weniger als 20 Prozent 
der Gesamtvergütung betreffen. 

Außerdem ist die o. g. Klausel für den 
Arbeitnehmer intransparent, da der Ar-
beitgeber keine Gründe für einen Wider-
ruf in die Klausel aufgenommen hat. 
Auch dies ist nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundesarbeitsgerichts erfor-
derlich, damit die Klausel nicht unwirk-

sam ist. Der Arbeitgeber muss genau de-
finieren, wann er widerrufen kann (z. B. 
bei Rückgang des Umsatzes/oder des 
Rohgewinns um 15 Prozent, etc.).

Auskunftsanspruch des Arbeit-
nehmers beachten
Der Arbeitgeber sollte zudem beachten, 
dass der Arbeitnehmer einen Auskunfts-
anspruch darüber hat, wie sich sein Ge-
halt berechnet. Dies bedeutet, bei Ge-
währung z. B. einer Gewinnbeteiligung 
hat der Arbeitnehmer ein Auskunftsrecht 
darüber, wie sich der Gewinn im Einzel-
fall zusammensetzt und wie sich daraus 
seine Gewinnbeteiligung errechnet. Der 
Arbeitgeber sollte insofern einen so ge-
nannten Steuerberatervorbehalt mit in 
die arbeitsrechtliche Rahmenvereinba-
rung aufnehmen.
Beispielklausel: Der Arbeitnehmer kann 
die korrekte Berechnung der Rohgewinn-
beteiligung durch einen von neutraler 
Stelle beauftragten Wirtschafsprüfer, 
Steuerberater oder Rechtsanwalt über-
prüfen lassen.

Zu den o. g. generellen Gestaltungs-
hinweisen ergeben sich je nach individu-
ell getroffener variabler Vergütung wei-
tere Punkte, in denen insbesondere Ar-
beitgeber gut beraten sind, Regelungen 
zu treffen, die auch einer Inhaltskontrolle 
der §§ 307 ff BGB und der zahlreichen 
Rechtsprechung zu Vergütungsklauseln 
standhalten.                                                   

Martin Hassel  |  Der Autor ist Rechtsanwalt in der 
Kanzlei Dr. Schmidt und Partner – Steuerberater, 
Rechtsanwälte  |  Kontakt: martin.hassel@dr-schmidt-
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Der Vereinbarung eines Leistungsent-
geltes sollte immer eine Planrechnung 
vorausgehen.
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